
September 2024 

Die libanesisch-israelische Grenze: eine komplexe Geschichte 
Der Angriff der Hamas auf Israel am 07.10.23 hat zu einer neuen Eskalation des Nahostkonfliktes 
geführt.1 Seit dem 08.10.23 kam es auch zu Angriffen der Hisbollah und anderer Gruppen auf 
israelisches Gebiet, dem israelische Vergeltungsangriffe folgten.2 Der Konflikt selbst findet zwar auf 
israelischem und libanesischem Gebiet statt, jedoch sehen sich Libanon und Israel nicht direkt im 
Krieg und es kam bisher nur zu versehentlichem Beschuss libanesischer Streitkräfte durch Israel3 und 
auch nicht zu einem Beschuss Israels durch die libanesische Armee.  

In den Jahren zuvor hatte es zunächst einen erheblichen Durchbruch in den libanesisch-israelischen 
Beziehungen gegeben. Erstmals kam es zu einem Grenzabkommen zwischen beiden Parteien, 
nachdem nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung der UN eine Einigung über die 
Seegrenze getroffen wurde. Internationale Hoffnungen, dass dem ein Abkommen über die 
Landgrenze folgen könnte, was schließlich zu einer Anerkennung Israels durch Libanon und einem 
Friedensschluss zwischen den beiden Staaten führen könnte, die sich formal seit 1948 im Krieg 
befinden, erfüllten sich in der Folge nicht. Stattdessen kam es im Laufe der Jahre 2022/23 zu einer 
Krise, nachdem die Hisbollah damit begonnen hat, auf einem umstrittenen Grenzgebiet Zelte 
aufzustellen, welches sowohl von Libanon als auch von Israel beansprucht wird.4  

Seitdem es zur besagten Gewalteskalation gekommen ist, waren jedoch auch vielerlei Stimmen aus 
verschiedenen politischen Lagern zu hören, die vorbehaltlich eines Endes der Kämpfe zwischen 
Hisbollah und Israel über Verhandlungen zu einem Abkommen über die Landgrenze sprachen.5 

Die international anerkannten Grenzen Libanons entspringen einer Reihe an Abkommen aus der Zeit 
des Völkerbundmandates. Die fragliche Südgrenze Libanons, die heute noch von Seiten des 
Zedernstaates beansprucht wird, entstammt dabei dem Paulet–Newcombe Agreement von 1923.6 
Diese wurde auch im Waffenstillstandsabkommen zwischen Libanon und Israel von 1949 als 
Waffenstillstandslinie festgelegt.7 Schlussendlich legte der UN-Sicherheitsrat in der Resolution über 
den Abzug israelischer Streitkräfte aus Libanon im Jahr 2000 die sogenannte „Blaue Linie“ fest, die 
weitgehend mit dieser Grenze identisch ist, jedoch einige relevante Abweichungen aufweist.  

Sie stellt explizit keine Regelung der Grenzfrage, sondern eine Waffenstillstandslinie dar. Sowohl 
Libanon als auch Israel haben jeweils offiziell von der Blauen Linie abweichende Gebietsansprüche 
öffentlich gemacht. 
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Während die meisten der 13 abweichenden Abschnitte maximal um einige hundert Meter differieren 
und somit kaum ein größeres Problem in Verhandlungen sein dürften (zumal es zu sieben dieser 
Streitpunkte bereits Einigungen getroffen werden konnten8) gibt es noch immer zwei Fälle, die 
erhöhter Aufmerksamkeit bedürfen und dabei auch syrische Ansprüche berühren. Diese beiden sind 
das Gebiet der Shebaa Farmen und das südlich anschließende Dorf al-Ghajar.  

Die Shebaa Farmen sind ein Gebiet von insgesamt rund 28 km² Größe an den Hängen des Hermon-
Gebirges, das sich geographisch an die Golanhöhen anschließt.9 Es besteht aus insgesamt 13 früheren 
Bauernhöfen. Nach der Unabhängigkeit Libanons und Syriens wurde das Gebiet, das während des 
französischen Mandates zu Libanon gezählt wurde, zunächst von Syrien, seit 1967 dann von Israel 
besetzt. Während die relevanten UN-Resolutionen (24210 und 33811) das Gebiet als syrisch 
betrachten, sehen Libanon und Syrien es als libanesisch an, da Syrien die Souveränität über das 
Gebiet 1951 an Libanon übertragen habe, was jedoch nie schriftlich fixiert oder an die UN übermittelt 
wurde.12 Somit wäre für eine endgültige Klärung auch eine finale Regelung der syrisch-israelischen 
Grenzfrage vonnöten, jedoch könnten theoretisch Libanon oder Israel jeweils einseitig den Verzicht 
auf ihre Ansprüche als Folge eines Abkommens erklären. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte kam es 
immer wieder zum Beschuss des Gebietes durch bewaffnete Gruppen wie der Hisbollah.  

Das wahrscheinlich größte Problem stellt aber das sich an die südlich der Shebaa Farmen 
anschließende Dorf al-Ghajar dar.13 Diese überwiegend von arabischsprachigen Alawitinnen und 
Alawiten bewohnte Siedlung ist de facto zweigeteilt: Der ursprüngliche Dorfkern liegt im Gebiet der 
Golanhöhen, seine Einwohner waren syrische Staatsangehörige, die 1967 unter israelische Besatzung 
gerieten und nach der einseitigen, nicht international anerkannten Annexion der Golanhöhen im Jahr 
1981 israelische Aufenthaltsgenehmigungen und die Option auf die israelische Staatsangehörigkeit 
erhielten. Libanon erhebt keinerlei Anspruch auf diesen Teil des Dorfes, das allerdings direkt an der 
Grenze zu Libanon liegt. 

Im Zuge der Besetzung Süd-Libanons ab 1982 dehnte sich das Dorf allerdings auf völkerrechtlich 
unumstritten libanesisches Gebiet aus. Nach dem Rückzug Israels aus Libanon im Jahre 2000 fand 
sich dort ein erheblicher Teil der Dorfgemeinschaft unter libanesischer Souveränität wieder. In dieser 
Zeit scheint ein erheblicher Teil der Einwohnerinnen und Einwohner auch die libanesische 
Staatsangehörigkeit erhalten zu haben.14 

Nachdem im Laufe des Krieges von 2006 die israelische Armee kurzzeitig in Südlibanon eingerückt 
war, zog sich Israel an dieser Stelle nicht wieder hinter die Waffenstillstandslinie zurück, sodass nun 
auch der auf völkerrechtlich eindeutig libanesischem Gebiet liegende Teil des Dorfes durch Israel 
besetzt und verwaltet wird.   
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